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1. AVG § 39 heute
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Rechtssatz

Die Partner eines der agrarbehördlichen Genehmigungsp?icht unterliegenden, vor der Agrarbehörde geschlossenen

Übereinkommens haben keinen Anspruch darauf, dass einem Übereinkommen, dem sie zugestimmt haben, die

behördliche Zustimmung verweigert wird, sofern nicht das betreCende Gesetz anderes vorsieht. Nun sieht § 51 Stmk

EinforstungsLG 1983 zwar Versagungsgründe für die Genehmigung eines Übereinkommens vor. Die Wahrnehmung

dieser Versagungsgründe und der Schutz der dort genannten Interessen obliegt aber allein der Agrarbehörde; diese

hat die Einhaltung der Voraussetzungen für ein genehmigungsfähiges Übereinkommen von Amts wegen zu prüfen

(Hinweis B 27. März 2008, 2007/07/0002).Die Partner eines der agrarbehördlichen Genehmigungsp?icht

unterliegenden, vor der Agrarbehörde geschlossenen Übereinkommens haben keinen Anspruch darauf, dass einem

Übereinkommen, dem sie zugestimmt haben, die behördliche Zustimmung verweigert wird, sofern nicht das

betreCende Gesetz anderes vorsieht. Nun sieht Paragraph 51, Stmk EinforstungsLG 1983 zwar Versagungsgründe für

die Genehmigung eines Übereinkommens vor. Die Wahrnehmung dieser Versagungsgründe und der Schutz der dort

genannten Interessen obliegt aber allein der Agrarbehörde; diese hat die Einhaltung der Voraussetzungen für ein

genehmigungsfähiges Übereinkommen von Amts wegen zu prüfen (Hinweis B 27. März 2008, 2007/07/0002).
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